
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Forstliches Vermehrungsgutgesetz 2002 

Kundmachungsorgan 

BGBl. I Nr. 110/2002 

§/Artikel/Anlage 

§ 19 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2003 

Text 

Vermehrungsgut mit weniger strengen Anforderungen 

§ 19. Vermehrungsgut, das gemäß § 26 mit weniger strengen Anforderungen eingeführt wird, muss 
bei der Einfuhr, den weiteren Stufen der Erzeugung und dem In-Verkehr-Bringen vom übrigen 
Vermehrungsgut getrennt gehalten und anstelle der Kategorie als „Vermehrungsgut mit weniger strengen 
Anforderungen“ und gegebenenfalls mit den weiteren Auflagen und Bedingungen gemäß § 28 Abs. 3 
gekennzeichnet werden. 


